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1. Überblick: Mindestlohn in 
Deutschland  
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Tarifautonomiestärkungsgesetz vom 16.8.2014   

 

Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von TV 

(erleichtert) 

ArbNEntG - Öffnung  
für alle Branchen 

MindestlohnG ς 8,50 ϵ Mindeststundenlohn 

Å  Folie 4 
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Änderungen  bei der Allgemeinverbindlichkeitserklärung 

(AVE) eines TV 

Voraussetzungen AVE bisher 

1. Antrag einer Tarifvertragspartei 

2. öffentliches Interesse für die AVE 

3. mindestens 50% der unter dem Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden 

Arbeitnehmer werden von den tarifgebundenen Arbeitgebern beschäftigt 

 

Voraussetzungen AVE seit 16.8.2014 

1. Antrag einer Tarifvertragspartei 

2. öffentliches Interesse für die AVE 

Á TV hat für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen überwiegende 

Bedeutung 

Á Absicherung der tarifvertraglichen Normsetzung gegen wirtschaftliche 

Fehlentwicklung 

3. Kein Quorum von 50 % mehr erforderlich 

 

 

 

  

 

Å  Folie 5 
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Änderungen beim Mindestlohn nach dem AEntG 

Å Erstreckung eines TV auf in- und ausländische 

Arbeitsverhältnisse/Arbeitgeber durch AVE oder durch Rechtsverordnung 

Å Voraussetzung immer gemeinsamer Antrag der TV-Parteien 

Å bisher nur für bestimmte Branchen  

Å neu seit 16.8.2014: Erstreckung eines Mindestlohntarifvertrages auf alle AN 

im Geltungsbereich eines TV durch Rechtsverordnung für jede Branche 

möglich 

Å Aktuell: Friseurhandwerk, Landwirtschaft, 

Werttransporte 
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Überblick. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2015/06/2015-06-16-uebersicht-

mindestloehne.pdf;jsessionid=2D9B710764FA4BDA038C069C57B94544.s2t2?__blob=publicationFile&v=1 

 

Mindestlohn nach dem AEntG 

Å  Folie 7 



Tillmanns 2015                   Seite 8 

Die temporäre Änderung des Gesetzeszwecks des AEntG ï 
damit das MiLoG unterlaufen werden kann  

§ 1 AEntG Zielsetzung  

Ziele des Gesetzes sind die Schaffung und Durchsetzung 
angemessener Mindestarbeitsbedingungen für 
grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland 
beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die 
Gewährleistung fairer und funktionierender 
Wettbewerbsbedingungen durch die Erstreckung der 
Rechtsnormen von Branchentarifverträgen.  
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§ 24 MiLoG Übergangsregelung  

(1) Bis zum 31. Dezember 2017 gehen abweichende 
Regelungen eines Tarifvertrages repräsentativer 
Tarifvertragsparteien dem Mindestlohn vor, wenn sie für 
alle unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden 
Arbeitgeber mit Sitz im In -  oder Ausland sowie deren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbindlich gemacht 
worden sind;  

 
ab dem 1. Januar 2017 müssen abweichende Regelungen in diesem Sinne 
mindestens ein Entgelt von brutto 8,50 Euro je Zeitstunde vorsehen. Satz 1 
gilt entsprechend für Rechtsverordnungen, die auf der Grundlage von § 11 des 
Arbeitnehmer -Entsendegesetzes sowie § 3a des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erlassen worden sind . 

 

Die temporäre Änderung des Gesetzeszwecks des AEntG ï 
damit das MiLoG unterlaufen werden kann  
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Die temporäre Änderung des Gesetzeszwecks des AEntG 
ï damit das MiLoG unterlaufen werden kann  

§ 24a AEntG Übergangsregelung  

In der Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2017 
gilt § 1 AEntG mit der Maßgabe, dass eine Unterschreitung des 
nach dem Mindestlohngesetz vorgeschriebenen Mindestlohns 
mit den Zielen des § 1 vereinbar ist, wenn diese 
Unterschreitung erforderlich ist, um in der betreffenden 
Branche eine schrittweise Heranführung des Lohnniveaus an 
die Vorgaben des Mindestlohngesetzes zu bewirken und dabei 
faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen und den 
Erhalt sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu 
berücksichtigen.  
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1. Mindestlohn nach dem 
Mindestlohngesetz -  Grundlagen  
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Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

1. Der Grundsatz 
 

Ä 1 Mindestlohn 

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Zahlung eines 

Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns durch den Arbeitgeber.  

(2)1Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 1. Januar 2015 brutto 8,50 ú je 

Zeitstunde. 2Die Höhe des Mindestlohns kann auf Vorschlag einer ständigen 

Kommission der Tarifpartner (Mindestlohnkommission) durch Rechtsverordnung der 

Bundesregierung geändert werden.  
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Mindestlohn je ĂZeitstundeñ 

 

ÅEntgeltfortzahlung X 

ÅUrlaubsentgelt X 

ÅAnnahmeverzug X 

ÅArbeitsbereitschaft X 
ÅBereitschaftsdienst ?? 

ÅRufbereitschaft W 

ÅStücklohn ï umzurechnen in Zeitlohn 

 

Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

1. Der Grundsatz 
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Mindestlohn und Bereitschaftsdienst  

Bereits entschieden:  

 

 

Á Arbeitnehmern in der Pflegebranche nicht nur für Vollarbeit, sondern 
auch für Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst ein Mindestentgelt 
nach § 2 PflegeArbbV  zu zahlen.  

Á Vereinbart der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer für die 
Bereitschaftszeiten eine geringere Entlohnung, als es § 2 PflegeArbbV  
vorsieht, so ist eine solche Vereinbarung unwirksam.  

 

BAG,   Urteil vom 19. November 2014, 5 AZR 1101/12  
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Mindestlohn und Bereitschaftsdienst  

Bereits entschieden:  

Begründung:  

Á Das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV  ist Ăje Stundeñ festgelegt 
und knüpft damit an die vergütungspflichtige Arbeitszeit an.  

Á Dazu gehören nicht nur die Vollarbeit, sondern auch die 
Arbeitsbereitschaft und der Bereitschaftsdienst. Während beider muss 
sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort 
bereithalten, um im Bedarfsfalle unverzüglich die Arbeit aufzunehmen.  

Á Zwar kann dafür ein geringeres Entgelt als für Vollarbeit bestimmt 
werden. Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber im Bereich 
der Pflege aber keinen Gebrauch gemacht.  

Á Deshalb sind arbeitsvertragliche Vereinbarungen, die für 
Bereitschaftsdienst in der Pflege ein geringeres als das Mindestentgelt 
nach § 2 PflegeArbbV  vorsehen, unwirksam.  

 

BAG,   Urteil vom 19. November 2014, 5 AZR 1101/12  
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Mindestlohn und Bereitschaftsdienst?  
 

Aber:  

 

Zweite PflegeArbbV  v. 27.11.2014, in Kraft seit 
1.1.2015:  

 

§  2 ĂMindestentgeltñ 

 

(3) (é) Zum Zwecke der Entgeltberechnung kann die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten 
Arbeit auf der Grundlage einer kollektivrechtlichen oder einer 
schriftlichen einzelvertraglichen Regelung mit mindestens 25 
Prozent als Arbeitszeit bewertet werden . (é.) 
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Mindestlohn und Entgeltfortzahlung an 
Feiertagen sowie bei Arbeitsunfähigkeit  

BAG  v. 13.5.2015, 10 AZR 191/14  

 

-  Die Höhe der Entgeltfortzahlung an Feiertagen und im Krankheitsfall 
des pädagogischen Personals in Aus -  und Weiterbildungsmaßnahmen 
berechnet sich nach den für diesen Personenkreis erlassenen 
Mindestlohnvorschriften (im Fall: ú 12,60 brutto/h).  
 

-  Die gesetzlichen Regelungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes ( § 2 
Abs. 1, § 3 i.V.m . § 4 Abs. 1 EFZG, Entgeltausfallprinzip) sowie des 
Bundesurlaubsgesetzes ( 11 BUrlG, Referenzprinzip) finden auch dann 
Anwendung, wenn sich die Höhe des Arbeitsentgelts nach einer 
Mindestlohnregelung richtet, die -  wie hier die MindestlohnVO  -  keine 
Bestimmungen zur Entgeltfortzahlung und zum Urlaubsentgelt enthält. 
Ein Rückgriff des Arbeitgebers auf eine vertraglich vereinbarte 
niedrigere Vergütung ist in diesen Fällen deshalb unzulässig .  
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Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

1. Grundlagen 

Ä 2 Fälligkeit des Mindestlohn 

(1) 1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer den 

Mindestlohn  

1. zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit, 

2. spätestens am letzten Bankarbeitstag (Frankfurt am Main) des Monats, der auf den 

Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, 

zu zahlen. 2Für den Fall, dass keine Vereinbarung über die Fälligkeit getroffen worden 

ist, bleibt Ä 614 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unberührt.  

 

 

 

 

 

Å  Folie 18 



Tillmanns 2015                   Seite 19  

Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

1. Grundlagen 

 

Ä 20 Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung des Mindestlohns 

Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind verpflichtet, ihren im Inland 

beschäftigten AN den Mindestlohn  zum Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen. 

 

 

 

Å  Folie 19 
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3 . Verhältnis des MiLoG  zu 
anderen Regelungen  
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Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

2. Verhältnis zu anderen Regelungen 

 

Ä 3 Unabdingbarkeit des Mindestlohns 

1Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine 

Geltendmachung beschränken oder ausschließen, sind insoweit unwirksam. 2Die 

Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann auf den entstandenen Anspruch nach Ä1 

Absatz 1 nur durch gerichtlichen Vergleich verzichten; im Übrigen ist ein Verzicht 

ausgeschlossen. 3Die Verwirkung des Anspruchs ist ausgeschlossen.  

 

 

Å  Folie 21 
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Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

2. Verhältnis zu anderen Regelungen 
 

Folge: 

Å Ausschlussfristen erfassen nicht den gesetzlichen Mindestlohn! 

Å Vertragliche Ausschlussfristen Ăinsoweitñ unwirksam ï d.h. Änderung der Vertragsmuster 

dahin, dass Mindestlohnansprüche von Ausschlussfrist nicht erfasst werden. 

Å und ĂAltñ-Verträge? Evt. intranspartent Ä 307 Abs. 1 S. 2 BGB str. 

Å Notwendigkeit der Vertragsänderung? 

ÅGgf. durch klarstellendes Schreiben an AN, dass Ausschlussfrist nicht für 

Mindestlohn gilt 

ÅAnnahme nach § 151 BGB nicht zugangsbedürftig 

 

Å Grenze: Verjährungsfrist ÄÄ 195, 199 BGB ï 3 Jahre ab Ende Kalenderjahr,  

in dem der Anspruch entstanden ist. 

 

 

Å  Folie 22 
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Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

2. Verhältnis zu anderen Regelungen 

Verhältnis zum Arbeitsvertrag  

Å Niedrigere Vergütungsvereinbarungen unwirksam 

Å dann § 612 BGB ï übliche Vergütung ï ? 

Å oder Ănurñ Mindestlohn? 

Å Entgeltumwandlung nach Ä 1a BetrAVG bleibt zulässig 

Å Notwendigkeit der Vertragsänderung 

Å Erhöhung der Vergütung auf Mindestlohn, Annahme nicht zugangsbedürftig 

 

Á Achtung: bei sittenwidriger Vergütung (1/3 unter der übliche Vergütung) gilt Ä 612 

BGB ï auch wenn die vereinbarte Vergütung den Mindestlohn überschreitet 

 

 

 

Å  Folie 23 
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Der Mindestlohn nach MiLoG 

2. Verhältnis zu Tarifverträgen 

 

Verhältnis zu Tarifverträgen 

 

Grundsatz 

Å Keine Privilegierung (Ausnahmen nur für TV nach AEntG) 

Å Keine Übergangsregelungen (Ausnahmen nur für TV nach AEntG Ä 24 Abs. 1 MiLoG)  

Å Gilt auch für Haustarifverträge u. Sanierungstarifverträge 

Å Bei Unterschreiten des Mindestlohns ist der TV insoweit unwirksam 

Å  Folie 24 
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Der Mindestlohn nach MiLoG 

2. Verhältnis zu Tarifverträgen 

Ä 1 Mindestlohn, Abs. 3 

1Die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und der auf ihrer Grundlage erlassenen 

Rechtsverordnungen gehen den Regelungen dieses Gesetzes vor, soweit die Höhe der 

auf ihrer Grundlage festgesetzten Branchenmindestlöhne die Höhe des 

Mindestlohns nicht unterschreitet.  

(gilt entsprechend für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Sinne AEntG) 

 

 

D.h.: Bezüglich Fälligkeit und Arbeitszeitkonten gehen die o.g. Branchenregelungen 

  vor. 

 

 

Å  Folie 25 
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Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

2. Verhältnis zu Tarifverträgen ï Übergangsregelung 

Ä 24 Übergangsregelung - bis 31. Dezember 2017:  

abweichende Regelungen eines Tarifvertrages, der auf der Grundlage des AEntG oder 

Ä 3a AÜG ï geringere ï Mindestlöhne  regelt, bleiben zeitlich begrenzt wirksam  

 

ab dem 1. Januar 2017 

abweichende Regelungen in diesem Sinne müssen  

ab 1.1.2017 mindestens ein Entgelt von brutto  

8,50 Euro je Zeitstunde vorsehen.    

 

U.U. können Mindestlohn unterschreitende TV  

nach AEntG für allgemeinverbindlich erklärt werden  

(Ä 24a AEntG) 

 

Å  Folie 26 
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Der Mindestlohn nach dem MiLoG 

3. Arbeitsverhältnis im Inland 

Örtlich: Entscheidend ist Tätigkeitsausübung in Deutschland 

Unerheblich: 

Å Unternehmenssitz ï gilt auch für ausländische Unternehmen Ä 2 Nr. 1 AEntG 

Å Transitfälle? 

Å Betriebssitz ï gilt auch für Arbeitnehmer ausländischer Betriebe,  

die in Deutschland arbeiten (Entsendung)  

ï Ä 2 Nr. 1 AEntG 

Å zeitliche Umfang egal 

Å auch wenn für das Arbeitsverhältnis ausländisches  

Recht gilt 

Å Gilt auch für Beschäftigung in Privathaushalten 

Å Gilt für bei Arbeitsverhältnissen, die deutschen  

Recht unterliegen auch für die Entsendung deutscher 

Arbeitnehmer ins Ausland 

 

8,50 ϵ 

Å  Folie 27 
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4. Persönlicher Geltungsbereich  
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4. Persönlicher Geltungsbereich 

Arbeitnehmer ς allgemeiner Arbeitnehmerbegriff 

nicht: arbeitnehmerähnliche Selbständige 

ωSozialversicherungsrechtliche Behandlung egal 

ωMinijobs, Kurzfristige, Rentner, WerkstudentenΧ 

Praktikanten unter bestimmten Bedingungen 

Å  Folie 29 
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 22 Abs. 1 Praktikanten 

 

Grundregel: Praktikanten  im Sinne von  Ä 26 BBiG sind Arbeitnehmer und 

haben Anspruch auf den Mindestlohn (Ä 22 Abs. 1) 
 

Ä 26 BBiG Andere Vertragsverhältnisse 

Soweit nicht ein Arbeitsverhältnis vereinbart ist, gelten für Personen, die 

eingestellt werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder 

berufliche Erfahrungen zu erwerben, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung 

im Sinne dieses Gesetzes handelt, die ÄÄ 10 bis 23 und 25 mit der MaÇgabe, é 

 

Praktikanten, die nicht unter Ä 26 BBiG fallen, haben keinen Anspruch auf 

Mindestlohn! 

 

 

 

Å  Folie 30 
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 22 Abs. 1 Praktikanten 

Außerdem neu: gesetzliche Definition! 

 

 

αtǊŀƪǘƛƪŀƴǘƛƴ ƻŘŜǊ tǊŀƪǘƛƪŀƴǘ ƛǎǘ ǳƴŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŘŜǎ 
Rechtsverhältnisses, wer sich nach der tatsächlichen Ausgestaltung 
und Durchführung des Vertragsverhältnisses für eine begrenzte Dauer 
zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen einer 
bestimmten betrieblichen Tätigkeit zur Vorbereitung auf einer 
berufliche Tätigkeit unterzieht, ohne dass  
es sich dabei um eine Berufsausbildung im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes oder um eine damit vergleichbare praktische 
Ausbildung handelt.ά 

 

Å  Folie 31 
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 22 Abs. 1 Praktikanten 

Praktikant n. § 26 
BBiG 

Praktikant n. § 22 
Abs. 1 MiLoG 

Keine Ausnahme 
nach § 22 MiLoG 

Å  Folie 32 

Mindestlohn für Praktikanten unter drei kumulativen 
Voraussetzungen :  
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 22 Abs. 1 Praktikanten 

Praktikant 

Fällt unter § 26 BBiG, 
§ 22 Abs. 1 MiLoG 

Grundsätzlich 
Mindestlohnanspruch 

Ausnahmen für 
bestimmte Praktika 

Vergütung nach § 17 
BBiG 

Fällt nicht unter § 26 
BBiG, § 22 Abs. 1 

MiLoG 

Kein Mindestlohn, 
keine 

Ausbildungsvergütung 

Tatsächlich 
Arbeitsverhältnis 
όα{ŎƘŜƛƴǇǊŀƪǘƛƪŀƴǘάύ 

Übliche Vergütung 
nach § 612 BGB, 
mindestens MiLo 

Å  Folie 33 
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 22 Abs. 1 Praktikanten 

Kein Praktikant ï sondern Arbeitnehmer 

Å ĂScheinpraktikantñ: Wenn Erbringung von Arbeitsleistung im Vordergrund 

steht, Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf übliche Vergütung, mindestens 

Mindestlohnanspruch 

Å 1. Steht Arbeitsleistung oder Aus-/Fortbildung im Vordergrund des 

Vertragsverhältnisses? 

Å 2. Entscheidend kommt es auf die Gewichtung der vertraglichen 

Pflichten an.  

Å ĂErwerb von Berufserfahrungñ gen¿gt nicht, um Arbeitsverhªltnis  

auszuschließen; Vermittlung zusätzlicher Kenntnisse für Praktikum  

erforderlich. 

Å Arbeitnehmer: bereits ausgebildete Fachkräfte, die weiterqualifiziert werden 

(BAG 21.11.2001 ï 5 AZR 158/00 ï Spezialeinweisung auf bestimmten 

Flugzeugtyp) 

 

 

 

Å  Folie 34 
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï Ä 22 Abs. 1 Praktikanten 

Praktikant ï aber nicht nach Ä 26 BBiG ï kein Mindestlohn 

Á Keine Geltung von Ä 26 BBiG für Praktikaé 

Á die im Rahmen einer schulischen Ausbildung zur Erweiterung der 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Betrieb geleistet werden. 

Einsatz ist Teil der schulischen Ausbildung > Landesrecht 

Á  die Studenten innerhalb ihres Studiums als dessen Bestandteil absolvieren.  

Á BAG 19. 6. 1974 AP BAT Ä 3 Nr. 3; 16.10.2002,  

AP TVG Ä 1 Tarifverträge: Metallindustrie Nr. 181  

Á 18.11.2008, 3 AZR 192/07  

Praxisphase Bestandteil der Prüfungsordnung 

 

 

Á Anders: Vor- und Grundpraktika, die vor Aufnahme des Studiums 

absolviert werden, um so erst die Aufnahme des Studiums zu 

ermöglichen > Praktikant nach Ä 26 BBiG 

 

Å  Folie 35 
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Ausnahmen § 22 Abs. 2 MiLoG für Praktikanten 

1. Verpflichtendes Praktikum aufgrund einer schulrechtlichen 
Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer 
hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer 
Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie,  

2. Praktikum von bis zu 3 Monaten zur Orientierung für eine 
Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums,  

3. Praktikum von bis zu 3 Monaten begleitend  zu einer Berufs -  
oder Hochschulausbildung, wenn nicht zuvor ein solches 
Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden 
bestanden hat,  
oder  

4. Einstiegsqualifizierung nach § 54a SGB III oder  
Berufsausbildungsvorbereitung.  

Außerdem: eine Ausbildung, die einer Berufsausbildung 
vergleichbar ist (Volontär)  

4. Persönlicher Geltungsbereich ï Ä 22 Abs. 1 Praktikanten 
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Sonderfall Praktikum und Duales Studium  

Praxisintegrierte Duale Studiengªnge ĂStudium plus Praxisñ 

Å Das Studium hat lange Praxisphasen im Partnerbetrieb; es 
wird kein Abschluss nach dem BBiG erlangt; es wird i.d.R. 
vom Betrieb eine ĂAusbildungsverg¿tungñ gezahlt. 

Å BBiG ist nicht anwendbar ï auch nicht auf die Praxisphasen  

Å BAG 18.11.2008, 3 AZR 192/07: w enn Praxisphase 
Bestandteil der Prüfungsordnung ist.  

Á Deckt sich mit Gesetzesbegründung:  

ĂDamit kºnnen insbesondere auch Praktika, die im Rahmen von 
dualen Studiengängen absolviert werden, vom Anwendungs -
bereich des Mindestlohns ausgenommen sein. Ebenfalls vom 
Mindestlohn ausgenommen sind Praktika, die im Rahmen der 
Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie 
geleistet werden.ñ 

 

 

 

 

Å  Folie 37 

 

4. Persönlicher Geltungsbereich ï §  22 Abs. 1 Praktikanten 
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Sonderproblem: Überschreitung des 3-Monats-Zeitraums bei Verlängerung von 

Praktika/Aufteilung in Zeitabschnitte 

 

Aufteilung in Zeitabschnitte? 

ÁWohl unschädlich: Aufteilung eines bis zu 3-monatigen  

Praktikums in mehrere Zeitabschnitte 

 

Verlängerung? 

Falls Verlängerung von Anfang an vorhersehbar 

 Ÿ  Mindestlohn ist vom ersten Tag an zu beachten! 

Falls nicht vorhersehbar 

Ÿ  Zwischen dem ersten Praktikum und der ĂVerlªngerungñ sollte eine zeitliche 

ĂPauseñ liegen, in diesem Fall Mindestlohn nur f¿r den verlªngerten Zeitraum zu 

beachten! 

Å  Folie 38 

 

4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 22 Abs. 1 Praktikanten 
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 22 Abs. 1 Praktikanten  

Neu: Praktikanten mit Mindestlohnanspruch fallen seit 16.8.2014 unter das 

  NachweisG 

ÅNachweis unverzüglich, spätestens vor Aufnahme der Tätigkeit zu erteilen 

ÅInhalt u.a.: Höhe der Vergütung, Lern- und Ausbildungsziele, Dauer des 

Urlaubs 

 

 

 

Å  Folie 39 



Tillmanns 2015                   Seite 40  

Art des Praktikums Vergütung 

α{ŎƘŜƛƴǇǊŀƪǘƛƪŀƴǘά Arbeitnehmer Übliche Vergütung für 
Arbeitnehmer 

Qualifizierte Ausbildung 
außerhalb einer 
Berufsausbildung 
 

Kein Praktikant nach § 
22 MiLoG 

α!ƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜά 
Ausbildungsvergütung 

Bestandteil von schulischer 
Ausbildung oder 
Studienordnung 

Kein Praktikant nach § 
26 BBiG und § 22 MiLoG 

Kein Vergütungsanspruch 

Praktikum bis zu 3 Monaten zur 
Orientierung für eine 
Berufsausbildung oder Studium 

Praktikant nach  
§ 26 BBiG, aber kein 
Arbeitnehmer nach § 22 
MiLoG 

Kein Mindestlohn aber 
αŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜά ±ŜǊƎǸǘǳƴƎ 

 

4. Persönlicher Geltungsbereich ï §  22 Abs. 1 Praktikanten 

Å  Folie 40 
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Art des Praktikums Vergütung 

bis zu 3 Monaten begleitend zu 
einer Berufs- oder Hochschul-
ausbildung, wenn nicht zuvor ein 
solches Praktikumsverhältnis mit 
demselben Ausbildenden 
bestanden hat 

Praktikant nach  
§ 26 BBiG, aber kein 
Arbeitnehmer nach § 22 
MiLoG. 

Kein Mindestlohn aber 
αŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎάΦ 
 

Praktikum nach Ausbildungs-/  
Studiumsende 
 

Gilt als Arbeitnehmer im 
Sinne des MiLoG 

Immer Mindestlohn 

Praxisphase Duales Studium Kein Praktikant nach §26 
BBiG, kein 
Arbeitsverhältnis. 

Kein Mindestlohn. Vergütung 
nach Vereinbarung. 

Å  Folie 41 

 

4. Persönlicher Geltungsbereich ï §  22 Abs. 1 Praktikanten 
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Å Auszubildende nach dem BBiG (Vergütung nach Ä 17 BBiG) 

Å Arbeitnehmer unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung (Ä 

22 Abs. 3) ï Ggf. einschränkenden Auslegung 

Å Langzeitarbeitslose (für die ersten 6 Monate der neu aufgenommenen 

Beschäftigung (arbeitslos ein Jahr oder länger, Ä 18 Abs. 1 SGB III ï beachte Ä 

18 Abs. 2 SGB III) 

Å Problem: Wie erfährt der Arbeitgeber von den Voraussetzungen? 

Å Ehrenamtliche,  

auch Freiwilligendienste (Def. Ä 32 Abs. 4 EStG) 

 

4. Persönlicher Geltungsbereich ï weitere Ausnahmen 
Weitere Ausnahmen 

Å  Folie 42 



Tillmanns 2015                   Seite 43  

Höhe des Entgelts 

Ehrenamts - Freibeträge 
unproblematisch 

Umfang des Weisungsrechts  

Umfang der Tätigkeit 

Typischerweise 
Arbeitsverhältnisse? 

Gemeinwohlorientierung 

Kriterien für Abgrenzung Ehrenamt ς Arbeitsverhältnis 

BAG , Urteil vom 29.8.2012, 10 AZR 499/11  

 

4. Persönlicher Geltungsbereich ï Ehrenamtliche 

Å  Folie 43 
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Mindestlohn in Sportvereinen?  

BMAS am 22.02.2015:  

ĂDie Koalitionsfraktionen und das Bundesministerium f¿r Arbeit 
und Soziales haben im Bundestag während des 
Gesetzgebungsprozesses (é) das gemeinsame Verstªndnis zum 
Ausdruck gebracht, dass Vertragsamateure nicht unter das 
Mindestlohngesetz fallen sollen . Das zeitliche und persönliche 
Engagement dieser Sportler zeige, dass nicht die finanzielle 
Gegenleistung, sondern die Förderung des Vereinszwecks und der 
Spaß am Sport im Vordergrund stehen. Somit ist davon 
auszugehen, dass es sich trotz Mini -Job nicht um ein 
Arbeitnehmerverhältnis handelt und der Mindestlohn keine 
Anwendung findet.ñ 
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Mindestlohn in Sportvereinen?  

BMAS am 22.02.2015:  

ĂDie Gesprªchsteilnehmer waren sich einig, dass die Zahl der 
Mini - Jobs im ehrenamtlichen Bereich bei anderen Tätigkeiten 
(z.B. Übungsleiter, Platzwarte) reduziert werden soll , etwa 
durch die Nutzung von Aufwandsentschädigungen und 
Auslagenersatz.  

Mit dieser Klarstellung auf Basis des geltenden 
Mindestlohngesetzes wird den Sportvereinen eine einfach 
handhabbare Lösung entlang der bisherigen Praxis angeboten. Die 
Klarstellung fußt auf den Gesetzgebungsmaterialien zum 
Mindestlohngesetz, hier insbesondere einer Drucksache des 
zuständigen Ausschusses, und der Rechtsprechung zum 
Arbeitnehmerbegriff.  

Die Ausgestaltung der Verträge und die tatsächlichen Verhältnisse 
sind durch die Vereine vor Ort zu klªren und sicherzustellen.ñ 
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Und jetzt das Ministerwort Juni 2015  

Werden Tätigkeiten aber in einem Arbeitsverhältnis erbracht, 
so gilt der Mindestlohn. Das schließt allerdings ein darüber 
hinausgehendes ehrenamtliches Engagement neben einer 
geringfügigen Beschäftigung zum Beispiel im Sportverein nicht 
aus. Es muss sich jedoch aus dem Arbeitsvertrag ergeben, 
welche Leistungen Bestandteil des Minijobs sind, damit eine 
klare Abgrenzung zu der ehrenamtlichen Tätigkeit gegeben ist. 
Damit bleibt die Kombination eines Minijobs mit der 
Ehrenamts -  oder Übungsleiterpauschale, wie sie in vielen 
Sportvereinen aus dem Breitensportbereich anzutreffen ist, 
weiter möglich.  
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4. Persönlicher Geltungsbereich ï § 24 Zeitungszusteller 

Å Zeitungszusteller ï stufenweise Anpassung (Ä 24 Abs. 2) 

Å Ab 1. Januar 2015 75% des gesetzlichen Mindestlohns 

Å Ab 1. Januar 2016 85% des gesetzlichen Mindestlohns 

Å Vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 Mindestlohn 

festgeschrieben auf ú 8,50 

Å Erstmalige Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns erst ab 1. Januar 

2018 möglich 

Å Zeitungszusteller ï Definition: Zustellung von ausschließlich (!) 

periodisch erscheinenden Zeitschriften ï keine Postzustellung 

Å  Folie 47 
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5. Fälligkeit des Mindestlohn und 
Zeitkonten  
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  5. Fälligkeit des Mindestlohns § 2 Abs. 1 
Ä 2 Fälligkeit des Mindestlohn 

 

(1) 1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer 

den Mindestlohn  

1.  zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit, 

2. spätestens am letzten Bankarbeitstag (Frankfurt am Main) des Monats, der 

auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, 

zu zahlen. 

2Für den Fall, dass keine Vereinbarung über die Fälligkeit getroffen worden ist, 

bleibt Ä 614 BGB unberührt. (> erster Werktag des Folgemonats) 

 

Å  Folie 49 
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5. Fälligkeit des Mindestlohns und Zeitkonten -  § 2 Abs. 2  

Gutschrift von Arbeitsstunden auf einem Arbeitszeitkonto möglich, wenn 

 

     

     

 

ωschriftlich vereinbart (§ 126 BGB) auch durch Betriebsvereinbarung oder TV 

ωVerstetigtes Arbeitsentgelt 

Arbeitszeitkonto 

ωkeine Gutschrift von Stunden der regulären Arbeitszeit 

nur Stunden, die über die vertragliche Arbeitszeit hinaus geleistet wurden 

ωfür darüber hinausgehende Stunden ist der Mindestlohn (!) nach § н !ōǎΦ м αǎƻŦƻǊǘά Ȋǳ 
zahlen 

auf Zeitkonto gebuchte Stunden dürfen 50% der vertraglich vereinbarten  
monatlichen Arbeitszeit nicht übersteigen 

ωdurch Zeitausgleich oder durch Zahlung des Mindestlohns 

Ausgleich innerhalb von 12 Monaten nach ihrer Erfassung (= Fälligkeitszeitpunkt) 

Å  Folie 50 
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5. Fälligkeit des Mindestlohns und Zeitkonten ï § 2 Abs. 2  

 

ÁBeschränkung gilt auch für Zeitkonten durch Betriebsvereinbarung und TV! 

 

Aber:  

ÅGilt nicht für Minusstunden 

ÅSoweit der Arbeitnehmer für die gesamten geleisteten Stunden  

den Mindestlohn erhält, gilt die Beschränkung nicht! 

ÅVorrang von ZeitkontenïRegelungen nach AEntG (Ä 1 As. 3). 

ÅGilt nicht für Langzeitkonten nach Ä 7b SGB IV (Wertguthaben). 

 

Å  Folie 51 
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Beispiel 

Ein Arbeitnehmer wird nach Stunden bezahlt, Stundenlohn 12,50 ϵ. 
Ausgehend von 160 Normstunden erhält der Arbeitnehmer monatlich 
2.000 ϵ Arbeitslohn. 

Mehrarbeit über die 160 Normstunden wird aufgrund einer 
Betriebsvereinbarung  einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben, um 
damit Produktionsschwankungen auszugleichen. Innerhalb eines 
Zeitraums von 2 Jahren muss das Arbeitszeitkonto zu einem 
Monatsletzten ausgeglichen sein. 

Im Juli 2015 arbeitet der Arbeitnehmer 190 Stunden. 30 werden 
seinem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. 

 
5. Fälligkeit des Mindestlohns und Zeitkonten ς§  2 Abs. 2  

Å  Folie 52 
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Lösung:  Es wird ein verstetigtes Arbeitsentgelt ausgezahlt. 

Gem. § 2 Abs. 2 MiLoG ist zu prüfen, ob das verstetigte Arbeitsentgelt 
ausreicht, um für die im  Juli 2015 geleisteten Arbeitsstunden den 
Mindestlohnanspruch zu erfüllen.  

Berechnung: 
verst. Arbeitslohn   2.000 ϵ /190 Stunden =  10,53 ϵ  

Es ergeben sich keine Auswirkungen. 

Die 30 Stunden aus Juli 2015 müssen nicht innerhalb von 12 Monaten 
abgebaut bzw. ausbezahlt werden.  

 
5. Fälligkeit des Mindestlohns und Zeitkonten ς§  2 Abs. 2  

Å  Folie 53 
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Beispiel 

Ein Arbeitnehmer wird nach Stunden bezahlt, Stundenlohn 10,00 ϵ. 
Ausgehend von 160 Normstunden erhält der Arbeitnehmer monatlich 
1.600 ϵ Arbeitslohn. 

Mehrarbeit über die 160 Normstunden wird aufgrund einer 
Betriebsvereinbarung  einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben, um 
damit Produktionsschwankungen auszugleichen. Innerhalb eines 
Zeitraums von 2 Jahren muss das Arbeitszeitkonto zu einem 
Monatsletzten ausgeglichen sein. 

Im Juli 2015 arbeitet der Arbeitnehmer 190 Stunden. 30 werden 
seinem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. 

 
5. Fälligkeit des Mindestlohns und Zeitkonten ς§  2 Abs. 2  

Å  Folie 54 
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Lösung:  

Es wird ein verstetigtes Arbeitsentgelt ausgezahlt. 

Gem. §2 Abs. 2 MiLoG ist zu prüfen, ob das verstetigte 
Arbeitsentgelt ausreicht, um für die im  Juli 2015 geleisteten 
Arbeitsstunden den Mindestlohnanspruch zu erfüllen. 

Berechnung: 
verst. Arbeitslohn   1.600 ϵ /190 Stunden =  8,42 ϵ  

Es treten die Folgen des § 2 Abs. 2 MiLoG ein: 

D.h.: Die 30 Stunden aus Juli 2015 müssen innerhalb von 12 Monaten, 
also bis Juli 2016 (12 Monate  nach ihrer Erfassung)  vollständig mit 
dem Mindestlohn bezahlt werden. 

Sie sind getrennt zu verwalten. 

190 Std X 8,50 ϵ = 1615 ϵ - davon sind aber 1600 ϵ bereits gezahlt; zu 
zahlen im Juli 2016 daher nur 15 ϵ; im übrigen können Stunden im 
Zeitkonto bleiben 

 
5. Fälligkeit des Mindestlohns und Zeitkonten ς§  2 Abs. 2  

Å  Folie 55 
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6. Berechnung des Mindestlohn 
außerhalb von Stundenlohn  
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Wie ist zu berechnen, ob der Anspruch auf den 
Mindestlohn erfüllt wurde?  

Probleme:  

Á -  Monatsvergütung  

Á -  Einbeziehung von Vergütungsbestandteilen als Erfüllung 
des Mindestlohnanspruch?  

 

Beispiel:  

Arbeitnehmer erhält für 40 Stunden wöchentliche Arbeitszeit 
1.360 ú.  
Februar 2015: 20 AT monatliche Arbeitszeit = 160 Std.; 1.360 
ú / 160 Std. = 8,50 ú 

März 2015: 22 AT monatliche Arbeitszeit = 176 Std.; 1.360 ú 
/ 176 Std. = 7,72 ú 

6. Berechnung des Mindestlohns und Monatslohn 

Å  Folie 57 
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Monatsvergütung  

Mindestlohn ist stundenbezogen  

Å bei monatlicher Vergütung Umrechnung in Stundenlohn für 
den konkreten Monat  

Å 3 ï monatliche Durchschnittsbetrachtung zulässig?  

Å Mindestlohnrechner BMAS lässt das zu ( ú 1473 Monatsgehalt 
/40 Std. Woche)  

Å Jahresbetrachtung zulässig bei Jahresarbeitszeit -
vereinbarung und verstetigtem Arbeitsentgelt  

 

 
6. Berechnung des Mindestlohns und Monatslohn 

Å  Folie 58 
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Leistungsbezogene Vergütung  

Å Stück -  oder Akkordlohn  

Å Provision  

 

Gesetzesbegründung:  

ÁDie Vereinbarung von Stücklöhnen und Akkordlöhnen 
bleibt auch nach Einführung des Mindestlohns zulässig, 
wenn gewährleistet ist, dass der Mindestlohn für die 
geleisteten Arbeitsstunden erreicht wird.  

Á Mindestlohn muss in der Monatsbetrachtung 
erreicht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Berechnung des Mindestlohns und leistungsbezogene Vergütung 

Å  Folie 59 
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Stück -  und Akkordlohn ï Maßstab ? 

 

ÅĂDurchschnittsarbeitnehmerñ oder individuelle Betrachtung? 

Å monatliche individuelle Betrachtung, wenn Arbeitnehmer die 
ihm subjektiv mögliche Leistung erbringt  

ÅStücklohn so bemessen, dass Mindestlohn mit 
Durchschnittsleistung erreichbar ist (REFA)  

ÅWenn Arbeitnehmer diese Leistung aus personenbedingten 
Gründen nicht erreichen kann, muss er das begründen und 
hat dann Anspruch auf Mindestlohn  

ÅEntsprechende Regelung in den Vertrag aufnehmen!  

 

 

 

 

 

 

 

6. Berechnung des Mindestlohns und 
leistungsbezogene Vergütung  

Å  Folie 60 
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Provision  kann nur auf Mindestlohnanspruch angerechnet 
werden, wenn sie nicht zurückgefordert werden kann  

ÅVertragsgestaltung:   
Garantiertes Einkommen für jeden Monat in Höhe 
Mindestlohn,  

ÅVerrechnung mit Provisionsüberschüssen in den folgenden 
Monaten; Vereinbarung einer jahresbezogenen 
Verrechnungsmöglichkeit  

 

6 . Berechnung des Mindestlohns und 
leistungsbezogene Vergütung  
 

Å  Folie 61 
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7 . Einbeziehung von Zulagen und 
Gratifikationen  
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Å Schichtzulagen 

Å Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

Å Provisionen 

Å Schmutzzulagen 

Å 13. Monatsgehalt 

Å Überstundenzulagen 

Å Sonn, Feiertags- und Nachtzulagen 

Å Vermögenswirksame Leistungen 

Å Auslösung, Spesen 

Å Sachbezug 

 

 

 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige        

Bestandteile 

Å  Folie 63 
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                       Maßstab: Mindestentgeltbegriff nach dem AEntG? 

 

Aus der Stellungnahme der Bundesregierung (BT Drs. 18/1558, S. 67): 

Diese zur Entsende-Richtlinie aufgestellten Vorgaben des EuGH sind auf den 

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn zu übertragen und müssen aufgrund der 

gebotenen einheitlichen Auslegung für Sachverhalte mit unionsrechtlichem Bezug 

einerseits und reinen Inlandssachverhalten andererseits auch für Arbeitsverhältnisse 

von im Inland beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einem in 

Deutschland ansässigen Arbeitgeber gelten. 

Å  Folie 64 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige 

Bestandteile 
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EuGH v. 7. November 2013 ï C-522/12 (Isbir): 

ÁArt. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von 

Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen ist dahin 

auszulegen, dass er der Einbeziehung von Vergütungsbestandteilen in den 

Mindestlohn nicht entgegensteht, wenn sie das Verhältnis zwischen der Leistung 

des Arbeitnehmers auf der einen und der Gegenleistung, die er dafür erhält, auf der 

anderen Seite nicht verändern.  

Á Folge:  

Å Anrechnung möglich, wenn Gegenleistung für reguläre Tätigkeit des Arbeitnehmers 

Å Keine Anrechnung, wenn besondere Leistung oder Belastung honoriert wird! 

 

Å  Folie 65 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige 

Bestandteile 
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BAG v.18. April 2012 - 4 AZR 168/10: 

Å Eine vom Arbeitgeber é erbrachte "Einmalzahlung", die die Funktion der Überbrückung 

bis zum späteren Inkrafttreten einer linearen tabellenwirksamen Lohnerhöhung hat, ist 

aufgrund ihres Zwecks grundsätzlich auf den Mindestlohnanspruch eines Arbeitnehmers 

aus einem allgemeinverbindlichen Verbandstarifvertrag anzurechnen. 

Å Eine vom Arbeitgeber é erbrachte "vermögenswirksame Leistung" iSd. Fünften 

VermBG ist nicht auf den tariflichen Mindestlohnanspruch des Arbeitnehmers 

anzurechnen, da ihr Zweck der langfristigen Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand nicht 

funktional gleichwertig mit dem Zweck des Mindestlohns ist.  

Å Folge: 

Å Anrechnung möglich, wenn Vergütungsbestandteile funktional gleichwertig mit dem 

Zweck des Mindestlohns, Beispiel: tarifliche Einmalzahlungen 

Å Nicht anrechenbar sind Vergütungsbestandteile, die einen anderen Zweck verfolgen  

(z.B. VwL, Überstunden- und Schmutzzulagen). 

 

 

 

 

Å  Folie 66 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige 

Bestandteile 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/42i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KARE600039118&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
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BAG v.16.April 2014 - 4 AZR 802/11: 

 

Å  Bestimmt ein aufgrund Rechtsverordnung verbindlicher Tarifvertrag einen 

Mindestlohnanspruch "je Stunde" unabhängig von der zeitlichen Lage der Arbeitszeit, 

können vom Arbeitgeber aufgrund anderer Rechtsgrundlagen geleistete Zulagen für 

erbrachte Spätschichten vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher oder tariflicher 

Regelungen auf einen Mindestlohnanspruch angerechnet werden. Dies gilt jedenfalls 

dann, wenn dem Mindestlohntarifvertrag nicht entnommen werden kann, dass 

die Arbeitsleistung unter den Bedingungen einer Spätschicht einer gesonderten 

Vergütungsregelung vorbehalten worden ist. 

Å hier: Mindestlohntarifvertrag Abfallwirtschaft 

 

 

 

Å  Folie 67 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige 

Bestandteile 
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Mitmachen!  

Bernd Brett, Inhaber einer Gerüstbaufirma kommt zu Ihnen, 
leicht verunsichert und möchte wissen, ob folgende Aussagen, 
die er beim Friseurbesuch in einer Zeitschrift gelesen hat, 
zutreffend sind:  

1. Er muss seinem Gesellen Lahm in Zukunft 8,50 ú pro 
Stunde zahlen, obwohl der allenfalls für 7,50 ú arbeitet.  

2. Er muss seiner Bürokraft Tüchtig, die 7,50 ú pro Stunde 
erhält und darüber hinaus eine Zulage von 2,00 ú in 
Zukunft 1 ú mehr zahlen.  

3. Er muss die Arbeitszeit von Frau Tüchtig erfassen lassen.  

4. Er darf die Überstunden von Frau Tüchtig nicht mehr auf 
einem Zeitkonto gutschreiben, sondern muss sie sofort 
bezahlten.  

Nur eine der Aussagen ist richtig -  welche?  
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ωnur im Monat der Zahlung berücksichtigungsfähig, keine fiktive 1/12telung 

ωnur berücksichtigungsfähig bei Rechtsanspruch ohne Rückforderungsmöglichkeit 

ωVertragsgestaltung: Auszahlung anteilig pro Monat 

Einmalzahlungen W 

ωnicht berücksichtigungsfähig 

ωVertragsgestaltung: höherer Grundlohn, keine Zuschläge 

Überstundenzuschläge W 

ωBerücksichtigungsfähig nur, wenn Arbeitnehmer immer Schicht arbeitet 

Schichtzulagen X 

Å  Folie 69 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige 

Bestandteile 
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ωLärm-, Schmutz- vergüten nicht die Normalarbeit, sondern Ausgleich für 
Belastungen W 

ωallgemeine Tätigkeitszulage  X 

ωKein Rückforderungsrecht des Arbeitgebers 

ωVertragsgestaltung: Höherer Grundlohn, keine Zulagen 

sonstige monatliche Zulagen, Boni 

ωnicht berücksichtigungsfähig 

Nachtschichtzuschläge, Sonn- und Feiertagszuschläge W 

ωnicht berücksichtigungsfähig 

VWL W 

Å  Folie 70 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige 

Bestandteile 



Tillmanns 2015                   Seite 71  

ωi.d.R. unzulässig wegen § млт !ōǎΦ н {Φ р DŜǿhΥ α5ŜǊ ²ŜǊǘ ŘŜǊ ǾŜǊŜƛƴōŀǊǘŜƴ 
Sachbezüge ... darf die Höhe des pfändbaren Teils der Arbeitsvergütung  
ƴƛŎƘǘ ǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴά 

ωunzulässig, wenn Aufwendungsersatz W 

ωevtl. zulässig, wenn zusätzliche Leistung X 

ωZoll Erfüllung MiLo durch SB nur bei Saisonarbeitern 

Sachbezüge ς MiLo ist Barlohn!  

ωnicht berücksichtigungsfähig 

Trinkgeld W 

ω(pauschalierte) Aufwandsentschädigung ist keine Vergütung 

ωmaßgeblich steuerliche Freibeträge 

ωbei Überschreitung möglicherweise Anrechnung, da dann Vergütung X 

Auslöse, Spesen W 

Å  Folie 71 

 7. Berechnung des Mindestlohns ï berücksichtigungsfähige 

Bestandteile 
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Mindestlohn, Urlaubsgeld und 
Jahressonderzahlung  

ArbG  Berlin v. 4.3.2015, 54 Ca 14420/14  

 

1. Der Arbeitgeber darf ein zusätzliches Urlaubsgeld und eine jährliche 
Sonderzahlung nicht auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnen.  

 

2. Eine Änderungskündigung, mit der eine derartige Anrechnung erreicht 
werden soll, ist unwirksam.  

 

Konsequenz:  

Á Das Umlegen von "nicht anrechenbarenñ Verg¿tungsbestandteilen 
wäre nur einvernehmlich möglich.  

Á Arbeitgeber könnte Anpassungen nur noch "on top" durch 
Entgelterhöhungen vornehmen.  


